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Übermittlung personenbezogener Daten im Rahmen der dualen Berufsausbildung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag des Niedersächsischen Kultusministeriums informiere ich Sie über Regelungen zur Über-

mittlung personenbezogener Daten im Rahmen der dualen Berufsausbildung und bitte  

um Anwendung der Anlage. 

 

Anlagen: 
 
Mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung ist der Sensibilisierungsgrad für daten-

schutzrelevantes Verhalten bei allen Verantwortlichen gestiegen. Die Frage nach der rechtlichen 

Zulässigkeit der Weitergabe von Daten der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrkräfte wird 

für bekannte Sachverhalte neu gestellt; verschiedene rechtliche Auffassungen werden vertreten. 

Vor diesem Hintergrund ergehen folgende Hinweise, wie die Übermittlung von personenbezoge-

nen Daten zwischen Berufsschule und Betrieb bzw. zuständiger Stelle zu handhaben ist: 

Die Datenweitergabe bezüglich der Fehlzeiten und Leistungsstände der Schülerinnen und Schü-

ler an deren Ausbildungsbetriebe bedarf keiner vorherigen Einwilligung, sofern besondere 

schutzwürdige Belange nicht betroffen sind. 

 

Auch die Datenweitergabe an die Kammern, z.B. der Klassenlisten oder der Namen und Adres-

sen von Lehrkräften für die Berufung in Prüfungsausschüsse oder die Durchführung der überbe-

trieblichen Lehrlingsunterweisung bedarf keiner vorherigen Einwilligung. 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
Heike Bickmann 
(elektronische Übermittlung ohne Unterschrift)
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